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Newsletter 
 

02-2015 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehren, 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
mit der 2. Ausgabe des Newsletters im Jahr 2015 möchten wir Sie über die wichtigsten Ergebnisse der 
Projektgruppensitzung Feuerwehr informieren. 
 
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dürfen Sie uns gerne (über die 
Kreisbrandinspektionen oder das Landratsamt) kontaktieren. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
Josef Gschwendner  Anton Groschack   Gerhard Jäkel 
Geschäftsführer  Leiter der Leitstelle   stellv. Leiter der Leitstelle 
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Alarmierungsablauf bei Feuerwehreinsätzen: 
Seit kurzem hat die ILS Traunstein eingeführt, dass vor einer Alarmierung folgende Durchsage durch den 
Disponenten veranlasst wird: 
 
„Hier Leitstelle Traunstein, Funkstille für Alarmierung Florian XY (nur der Name der örtlich zuständigen 
Feuerwehr), B3 (hier wird kurz das Alarmierungsstichwort benannt). 
 
Anschließend erfolgt die Alarmierung der hinterlegten FME- und Sirenenschleifen. 
 
Die ILS hat seit der Einführung dieser Durchsage nur positive Resonanz von den Feuerwehren erhalten. Die 
Feuerwehrprojektgruppe erachtet diese Vorgehensweise ebenfalls als sehr positiv und möchte, dass dies 
weiterhin beibehalten wird. 
 
Die Feuerwehrprojektgruppe weist im diesem Zusammenhang darauf hin, dass dies eine freiwillig 
Serviceleistung für die Feuerwehren darstellt. Sollte die Durchsage im Einzelfall nicht möglich sein, darf dies 
von den Feuerwehren nicht bemängelt werden. 
 
 
 

Prioritäten auf dem Alarmfax 
Bisher wurden auf dem Alarmfax immer die Prioritäten übertragen. Diese dienen hauptsächlich für die interne 
Abarbeitung von Unwetterereignissen innerhalb der ILS, da hier eine klare Filterung der dringlichen Einsätze 
gewährleistet sein muss. 
 
Da die Prioritäten in letzter Zeit öfter zur Verwirrung bei den Feuerwehren geführt haben, und die Festlegung 
der Alarmfahrt (mit oder ohne Sondersignal) durch den jeweiligen Einheitsführer zu erfolgen hat, werden die 
Prioritäten ab sofort nicht mehr auf dem Alarmfax übertragen. 
 
 
 

Meldung von angemeldeten Feuern (z. B. Daxnfeuer) an die ILS 
Angemeldete Feuer müssen bereits seit 2013 nicht mehr von den Kommunen an die ILS weitergeleitet werden, 
da diese Meldungen auf die Alarmierungsentscheidungen letztendlich keine Auswirkungen haben. Leider 
verweisen immer noch viele Kommunen/Feuerwehren auf die ILS. Wir weisen darauf hin, dass „angemeldete 
Feuer“ nicht mehr von der ILS erfasst werden, sondern die Anrufer auf die zuständige Kommune verwiesen 
werden, damit diese eine sicherheitsrechtliche Prüfung durchführen kann. 
 
 
 

Ausmeldung zu Übungen 
Viele Feuerwehren melden sich zum Übungsdienst bei der ILS aus. Auf Nachfrage des Disponenten ob die 
Feuerwehr einsatzklar bleibt, wird dies bejaht. 
 
Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass eine Meldung an die ILS nur notwendig ist, wenn das Fahrzeug 
oder das Gerät nicht einsatzklar bzw. außerhalb des Zuständigkeitsbereichs ist. 
 
Falls innerhalb des Zuständigkeitsbereichs geübt wird und die Fahrzeuge einsatzklar bleiben, muss keine 
Meldung an die ILS erfolgen. 
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Abmeldungen von Fahrzeugen, Geräten, Personal  
Wir bitten bei Abmeldungen von Fahrzeugen, Geräten, Personal zwingend darauf zu achten, dass diese auch 
wieder ordnungsgemäß angemeldet werden. In letzter Zeit ist gehäuft aufgefallen, dass Geräte (z. B. PA) 
teilweise über einen längeren Zeitraum abgemeldet waren. Nach Rückfrage bei der betreffenden Feuerwehr 
konnte festgestellt werden, dass die Anmeldung schlichtweg übersehen wurde. 
 
Besonders bei den kurzfristigen Abmeldungen (<drei Stunden), die nur per Funk erfolgen, werden sehr oft die 
Wiederanmeldungen vergessen! 
 
Wir weisen daraufhin, dass die Abmeldung von Geräten eine veränderte Alarmierung nach sich zieht. Deshalb 
ist eine ordnungsgemäße An- und Abmeldung von Fahrzeugen, Geräten, Personal unabdingbar. 
 
 
 


